
Samtgemeinde Herzlake 
Der Samtgemeindebürgermeister 

 

 
Fachbereich:   Fachbereich Allgemeine Verwaltung, Schulen und Kultur Herzlake, 13.04.2017 

Verfasser: Maria Keller 

Vorlage Nr.: 2017/1003 

 
Vorlage SGM Herzlake 

 
Nachfolgender Beratungsgegenstand ist in folgenden Gremien der Samtgemeinde Herzlake 
zu behandeln: 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Samtgemeindeausschuss 27.04.2017 nicht öffentlich 
Samtgemeinderat 11.05.2017 öffentlich 

  
 

Kurzbeschreibung TOP: 

Bildung eines Personalausschusses bzw. Arbeitskreises Personal 
 
Sachverhalt: 

1. Entscheidung über die Bildung eines neuen Ratsausschusses nach § 71 Abs. 1 
NKomVG  
oder Bildung eines Arbeitskreises  
 
Folgende Ausschüsse wurden in der konstituierenden Sitzung gebildet: 

 
-  Schulausschuss 

8 Ratsmitglieder und 6 stimmberechtigte der Schulen  
(2 Lehrkräfte, 2 Eltern,  2 Schüler)  

 
- Feuerwehrausschuss 

6 Ratsmitglieder 
 

-  Ausschuss für Kultur und Tourismus 
6 Ratsmitglieder 

 
2. Benennung des Ratsausschusses bzw. Arbeitskreises 

 
3. Die Behandlung von Personalangelegenheiten ist lt. § 24 der Geschäftsordnung 

in nichtöffentlicher Sitzung vorgesehen. 
 

 
4.  Beschlussfassung über die Bestimmung der Anzahl der Ausschusssitze  
 

      Dem Ausschuss sollen...... Mitglieder angehören. 
 
 

5. Feststellung der Sitzverteilung  
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Nach § 71 Abs. 2 NKomVG werden die Ausschüsse in der Weise gebildet, dass die 
von den Ratsfrauen und Ratsherren festgelegten Sitze auf die Vorschläge der 
Fraktionen und Gruppen des Rates entsprechend dem Verhältnis der Mitgliederzahl 
verteilt werden. 
 

 

Beispiel 1:                          5    Ausschusssitze 

Fraktion/ 
Gruppe 

Mitgliederzahl Ergebnis Sitze aus 
ganzer 
Zahl 

Sitze aus 
Bruchteil 

Sitze 
insgesamt 

CDU 18 18x5:26 = 
3,46 

3 - 3 

SPD 5 5x5:26 =  
0,96 

- 1 1 

UWG 3   3x5:26 = 
0,58 

- 1 1 

Insgesamt 26  3 2 5 

 
Durch diese Berechnung ergibt sich bei einer Sitzverteilung von  5 Ausschussmitgliedern 
folgendes Bild: 
 

Parteien Sitze im Samtgemeinderat Ausschuss 

CDU 18  3  Ausschussmitglieder  

SPD 5  1  Ausschussmitglied 

UWG 3  1 Ausschussmitglied 

 

Beispiel 2:                             6 Ausschusssitze 

Fraktion/ 
Gruppe 

Mitgliederzahl Ergebnis Sitze aus 
ganzer 
Zahl 

Sitze aus 
Bruchteil 

Sitze 
insgesamt 

CDU 18  18x6:26 = 4,15 4 0 4 

SPD 5    5x6:26 = 1,15 1 0 1 

UWG 3   3x6:26 = 0,69 0 1 1 

Insgesamt 26  5 1 6 

 
Durch diese Berechnung ergibt sich bei einer Sitzverteilung von  6 Ausschussmitgliedern 
folgendes Bild: 
 

Parteien Sitze im Samtgemeinderat Ausschuss 

CDU 18 4 Ausschussmitglieder  

SPD 5 1 Ausschussmitglied 

UWG 3 1 Ausschussmitglied 

 
 
 
 

6.  Benennung der Ausschussmitglieder und deren Vertreter 

Von den Fraktionen und Gruppen werden die Ausschussmitglieder und Stellvertreter und 
Ausschussvorsitzende vorgeschlagen: 
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7.  Zuteilung der Ausschussvorsitze und Benennung der 
Ausschussvorsitzenden 

 
Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen und Gruppen in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und 
Gruppen durch 1, 2, 3, usw. ergeben. Die Fraktionen und Gruppen benennen die 
Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in der Reihenfolge der Höchstzahlen und 
bestimmen die Vorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden 
Ratsmitglieder. 
 
 

Als Beispiel: 
Es werden 4 Ausschüsse in der Samtgemeinde Herzlake gebildet. In diesem Fall entfallen 
die Vorsitze wie folgt: 
 
1. Ausschuss  Vorsitz CDU 
2. Ausschuss  Vorsitz CDU 
3. Ausschuss  Vorsitz CDU 
4. Ausschuss  Vorsitz SPD 
 
 

CDU SPD UWG 

18 Sitze 5 Sitze 3 Sitze 

:1        = 18            (1. Vorsitz)  :1       = 5                 (4. Vorsitz) :1       = 3                

:2        = 9              (2. Vorsitz) :2       = 2,5 :2       = 1,5 

:3        = 6              (3. Vorsitz) :3       = 1,66 :3       = 1 

:4        = 4,5           (5. Vorsitz) :4       = 1,25 :4       = 0,75 

:5        = 3,6 :5       = 1 :5       = 0,6 

 
 
Benennung der Ausschussvorsitzenden: 
Bei der Bildung eines zusätzlichen Ausschusses ist für alle Ausschüsse die Neubesetzung 
der Vorsitze erforderlich (a. A. VG Hannover, Urt. V. 10.09.1971 – IA 105/71). Das folgt bei 
der Änderung der Zahl der Ausschüsse schon daraus, dass diese Zahl Geschäftsgrundlage 
des Zugreiferfahrens ist. 
 

Schulausschuss 
Vorsitzende/r      Stellvertreter: 
derzeit: Lau, Maria     Mai, Martin 
neu: 

 
Feuerwehrausschuss 
Vorsitzende/r      Stellvertreter: 
derzeit: Bomba, Carsten    Keller, Georg 
neu: 

 

Mitglieder Vertreter Ggfl. 2. Vertreter Partei 
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Ausschuss für Kultur und Tourismus 
Vorsitzende/r      Stellvertreter: 
derzeit: Strüwing, Franz     Bösken, Hans 
neu: 
 

Neuer Ausschuss 
Vorsitzende/r      Stellvertreter: 
 
 
 
 

8.  Beschlussfassung über die Ausschussbesetzung 
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